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Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Fachbereich Sicherheit und Ordnung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 04.02.2019 nicht öffentlich   

Verwaltungsausschuss 20.02.2019 öffentlich   

Ältestenrat 25.02.2019 nicht öffentlich   

Stadtrat 05.03.2019 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Errichtung einer Lenkungsgruppe "Kommunaler Präventionsrat" 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz i. V. m. § 2 Abs. 1 SächsGemO 

Antrag der CDU-Fraktion, Reg.-Nr. 310-18, und Stellungnahme der Verwaltung  

vom 22.10.2018 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

 

Geschäftsbereich II 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Errichtung einer Lenkungsgruppe „Kommunaler 

Präventionsrat“. 
 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

Die Empfehlungen der unter der Leitung des Landespräventionsrates organisierten Arbeitsgruppe „Allianz 

Sichere Sächsische Kommunen“ - woran auch die Stadt Plauen mitarbeitet - verdeutlichen, dass die öffentliche 

Sicherheit keinesfalls lediglich auf die Kontrolltätigkeit der Polizei und der Ordnungsämter reduziert werden 

kann. Langfristig erfolgreiche Strategien entstehen vielmehr durch die Vernetzung verschiedener 

Zuständigkeiten und durch die Entwicklung gemeinsamer präventiver Maßnahmen mit verschiedenen, im 

sozialen Bereich tätigen Akteuren. 

Um diese Vernetzung zu befördern und zu koordinieren, soll eine Lenkungsgruppe „Kommunaler 

Präventionsrat“ in Anlehnung an die von der Verwaltung am 22.10.2018 erarbeitete Stellungnahme gegründet 

werden. Die Lösungsfindung soll dabei insbesondere unter der Prämisse erfolgen, dass zur Begegnung 

unerwünschter Entwicklungen bereits vor deren Verfestigung frühzeitig präventive Maßnahmen entwickelt 

werden. Der Jugendarbeit sowie verschiedener Verantwortungsträger und Akteuren des Sozialwesens kommt 

dabei eine tragende Rolle zu. 

 

Der Vogtlandkreis hat mit Schreiben vom 4. Januar 2019 mitgeteilt, dass er die Gründung eines kommunalen 

Präventionsrates unterstützt, die Leitung und Federführung soll dabei jedoch durch den Oberbürgermeister der 

Stadt Plauen wahrgenommen werden.  

Die Verwaltung schlägt deshalb die Besetzung der Lenkungsgruppe „Kommunaler Präventionsrat“ mit den 

folgenden ständigen Mitgliedern vor: 

 

 Oberbürgermeister der Stadt Plauen 

 Bürgermeister Geschäftsbereich I 

 Bürgermeister Geschäftsbereich II 

 Fachbereichsleiter Jugend/Soziales/Sport 

 Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung 

 Behinderten- und Ausländerbeauftragte des Oberbürgermeisters 

 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte des Oberbürgermeisters 

 Schul- und Sportreferentin 

 Geschäftsführerin der Plauener Straßenbahn GmbH 

 Leiterin des Polizeireviers Plauen 

 

Die relevanten Fachämter des Vogtlandkreises, wie zum Beispiel Jugendamt, Sachgebiet Ordnungs- und 

Erlaubniswesen, Sachgebiet Ausländerrecht oder Sachgebiet Asyl und Integration, sollen entsprechend der 

Anregung des Landrates fachspezifisch lediglich bei Bedarf hinzugezogen werden. 

 

Die Lenkungsgruppe soll vor allem Koordinierungs- und Informationsaustauschfunktion übernehmen sowie die 

Themenfelder und die Fördermöglichkeiten der Präventionsarbeit abstecken. Zur Planung und Durchführung 

von Projekten müssen entsprechend den konkreten Anforderungen themenspezifische temporäre 

Arbeitsgruppen ins Leben gerufen werden. Die Lenkungsgruppe soll entsprechend den Erfordernissen, jährlich 

jedoch mindestens einmal, tagen. 

 

Anlage: 

Richtlinie Kommunale Prävention 

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Levente Sárközy 
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